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BEBAUUNGSVORSCHIFTEN ZUR 1. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES "GEWERBEGEBIET AM SPORTPLATZ“ 
DER GEMEINDE NEURIED, ORTSTEIL SCHUTTERZELL, ORTENAUKREIS 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§9 BauGB, BauNVO) 

1.1 Art der baulichen Nutzung nach §9 (1) BauGB, §§1 und 8 BauNVO 

1.1.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) 

1.1.1.1 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Gewerbegebiet ge-
mäß §8 BauNVO. 

Allgemein zulässig sind die in §8 Abs. 2 BauNVO genannten Gebäude und 
Anlagen. 
 
Gemäß §1 Abs.4 BauNVO ist die Nutzung im Baugebiet eingeschränkt. 
 
Im gesamten Gebiet sind Betriebe, die in der Abstandsliste 1990 (Anhang) un-
ter den Abstandsklassen I-V aufgeführt sind, nicht zulässig. Betriebe der Ab-
stands klasse VI, die mit (*) gekennzeichnet sind, sind zulässig, wenn der 
Nachweis erbracht wird, dass unzulässige Immissionen im benachbarten 
Wohngebiet nicht zu erwarten sind (GEE). 

1.1.1.2 Ausnahmen 

In der Ausnahme zulässig sind: 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind (§8 (3) Nr. 1 
BauNVO), sofern mit den Außenwänden von Gebäuden oder Gebäudetei-
len, in denen eine Wohnnutzung geplant ist, ein Mindestabstand von 10 m 
zur außerhalb des Geltungsbereichs angrenzenden landwirtschaftlichen 
Fläche eingehalten wird. 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (§8 
(3) Nr. 2 BauNVO). 

 
Nicht zulässig sind: 

• Vergnügungsstätten (§8 (3) Nr. 3 BauNVO). 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung nach §9 (1) Nr. 1 BauGB, §§16-21a BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und die Höhe der Gebäude bezogen 
auf Oberkante fertige Straßendecke (Mitte) der zugehörigen Erschließungs-
straße bis Oberkante First. Maßgeblich sind die Eintragungen im Plan. Die 
Festsetzungen sind Höchstwerte. 

1.3 Bauweise nach §9 (1) Nr. 2 BauGB, §22 BauNVO 

Im gesamten Plangebiet ist abweichende Bauweise (a) festgesetzt. 
 
Die abweichende Bauweise ist grundsätzlich offene Bauweise. Abweichend 
von der offenen Bauweise nach §22 Abs. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass 
Gebäude bis max. 60 m Länge zulässig sind. 

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen nach §9 (1) Nr. 2 BauGB, §23 BauNVO 

Die überbaubaren Flächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen im 
Bebauungsplan bestimmt. 

1.5 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten nach §9 (1) 
Nr. 4 BauGB 

Garagen sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Die Tiefe des Garagenvorplatzes muss mindestens 5,50 m betragen. 
 
Stellplätze können auch auf den nichtüberbaubaren Flächen angelegt werden. 

1.6 Stellung der baulichen Anlagen nach §9 (1) Nr. 2 BauGB 

Die Firstrichtung der Gebäude und baulichen Anlagen ist freigestellt. 

1.7 Pflanzgebot nach §9 (1) Nr. 25a BauGB 

1.7.1 Zur Abgrenzung des Gewerbegebietes zur offenen Landschaft hin, ist in der 
im Plan mit pfg1 näher gekennzeichneten Fläche ein 5,0 m breiter Grüngürtel 
anzulegen. 
 
Der Grüngürtel ist mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen; im 
Abstand von maximal 30 m ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum zu 
pflanzen. 
Die Eingrünung ist entsprechend zu unterhalten. Bei Ausfall von Pflanzen sind 
diese entsprechend nachzupflanzen. 
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1.7.2 Zur Randeingrünung ist in den im Plan mit pfg2 näher gekennzeichneten 
Flächen eine Sichtschutzhecke von mindestens 2,0 m Höhe anzulegen und zu 
unterhalten. Bei Ausfall von Pflanzen sind diese entsprechend 
nachzupflanzen. 
 

1.7.3 Die Pflanzgebote sind durch die Grundstückseigentümer auszuführen. 
 
Hinweis: 

Die Abstandsbestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes sind einzuhalten. 

1.8 Zuordnungsfestsetzung der planexternen Ausgleichsmaßnahmen nach 
§9 Abs. 1a BauGB 

Es wird festgesetzt, dass eine ca. 18 ar große Teilfläche des Flurstücks 1286 
auf Gemarkung Neuried-Altenheim von einer Ackerfläche in eine artenreiche 
Feuchtwiese/Magerwiese mittlerer Standorte umgewandelt wird. Die Wiese ist 
für einen Zeitraum von 25 Jahren zu pflegen (2-mahlige Mahd/Jahr, Abfuhr 
des Mähguts). 
 
 
 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH §74 LBO 

2.1 Dachform der Gebäude/Dachdeckung 

Zulässige Dachneigungen: 0° bis 42° 
 
Für die Dachdeckung dürfen keine glänzenden Materialien verwendet werden, 
wenn die Dachneigung 20° übersteigt. Ausgenommen davon sind Solaranla-
gen. 

2.2 Art, Gestaltung und Höhe der Einfriedung 

Um die Grundstücke ist ein maximal 2 m hoher Maschendrahtzaun zulässig. 
Lebende Hecke ist ohne Höhenbeschränkung zulässig. 
 
Sockel bis 0,30 m sind zulässig. 

2.3 Garagen und Stellplätze 

Erforderliche Stellplätze für Betriebsangehörige und Besucher müssen auf den 
Betriebsgrundstücken ausgewiesen werden. 
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2.4 Werbeanlagen 

Leuchtkästen dürfen eine Fläche von 1 qm nicht überschreiten. Werbeanlagen 
dürfen die im Plan festgesetzte Firsthöhe nicht übersteigen. 
 
 
 

3 KENNZEICHEN, VERMERKE, HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

3.1 Grundwasserschutz 

Die Errichtung und der Abbruch ortsfester Anlagen zum Lagern oder Ansam-
meln wassergefährdender Flüssigkeiten bedarf einer Baugenehmigung nach 
§51 LBO, sofern das Fassungsvermögen des Behälters 10 Kubikmeter über-
steigt. 
 
Das Landratsamt Ortenaukreis - Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz - 
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und ggf. im Rahmen eines 
immissionsschutzrechtlichen Verfahrens zu hören. 
 
Der Grundwasserstand im Plangebiet liegt zeitweise höher als zwei Meter un-
ter Geländeniveau. Um Schäden an unterirdischen Tankanlagen zu vermei-
den, ist für diese Anlagen der statische Nachweis der Auftriebssicherheit zu 
erbringen. 
 
Auffüllungen im Rahmen der Erschließung und im Zuge von Baumaßnahmen 
dürfen nur mit reinem Erdaushub bzw. Kiesmaterial oder aufbereitetem Bau-
schutt aus zugelassenen Aufbereitungsanlagen vorgenommen werden, der 
keine wassergefährdenden Stoffe enthält. Die Verwendung von verunreinig-
tem Bauschutt und Baustellenabfällen ist nicht zulässig. 
 
Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender Bauschutt und nicht für die 
Baumaßnahme bestimmter Erdaushub sind möglichst einer Wiederverwertung 
zuzuführen oder falls dies nicht möglich ist, auf eine kreiseigene Erdaushub- 
und Bauschuttdeponie zu verbringen. Durch Chemikalien verunreinigter Bau-
schutt (z.B. aus dem Innenausbau, ölverunreinigtes Material, leere Farbkanis-
ter) ist auf einer kreiseigenen Hausmülldeponie zu beseitigen. Chemikalien-
reste (z.B. Farben, Lacke, Lösungsmittel, Kleber, etc.) sind als Sonderabfall 
gegen Nachweis in zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen zu beseitigen. 
 
Bauen im Grundwasser 
 
Aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grund-
wasser grundsätzlich abzulehnen. 
 
Der höchste bisher beobachtete Grundwasserstand in diesem Gebiet beträgt 
150 m ü. NN. 
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Die mittlere Geländehöhe beträgt ca. 151 m ü. NN. 
 
Die Höhenlage der Unterkante Kellerfußboden ist möglichst so zu wählen, 
dass diese über dem mittleren Jahresmaximum des Grundwasserstandes 
liegt. Das mittlere Jahresmaximum des Grundwasserstandes beträgt für das 
Plangebiet 149,20 m ü. NN. 
 
Bauteile, die tiefer als der höchste bisher beobachtete maximale Grundwas-
serstand liegen, sind in wasserdichter Bauweise zu erstellen. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann das Bauen im Grundwasser gestattet 
werden. Über die Zulässigkeit ist in einem Wasserrechtsverfahren zu ent-
scheiden. 

3.2 Hochwassergefährdete Gebiete und wassergefährdende Stoffe 

In den hochwassergefährdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Anla-
genverordnung wassergefährdender Stoffe (VawS) in der jeweiligen Fassung. 

3.3 Altlasten 

Im Bereich des Plangebietes liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Alt-
lasten vor. 
 
Werden bei den Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und / oder Geruchs-
emissionen (z.B. Mineralöl, Teer...) wahrgenommen, so ist umgehend das 
Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Umweltschutz und das Amt für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an die-
ser Stelle sofort einzustellen. 

3.4 Denkmalschutz 

Da im Planungsgebiet bisher unbekannte Bodenfunde auftreten können, ist 
der Beginn von Erschließungsarbeiten sowie allen weiteren Erd- und Aushub-
arbeiten frühzeitig mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84.2 
(per Post, per Fax: 0761/208-3599 oder per E-Mail: 
referat84.2@rps.bwl.de) abzustimmen. Gemäß §20 des Denkmalschutzge-
setzes sind auch im weiteren Baufortschritt auftretende Funde (Scherben, 
Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbun-
gen u.ä.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und 
Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen der Bauarbeiten ist 
ggf. zu rechnen, um Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 
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3.5 Flugplatz Lahr 

Das Plangebiet berührt den Bauschutzbereich des Flugplatzes Lahr. 
 
Soweit im Einzelfall eine Bauhöhe von 168 m über NN überschritten wird, be-
darf dies der Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg, Abt. 4, Refe-
rat 46, Luftfahrtbehörde, 79083 Freiburg. Dies gilt auch für die Aufstellung von 
Baukränen. 
 
 
 
 

 
 
Freiburg, den 06. Mai 2015 Neuried, den 06. Mai 2015 
 
 
 
...................................................... .............................................. 
Der Planer Der Bürgermeister  
 
BRENNER-DIETRICH-DIETRICH 
Büro für Stadtplanung 
Oberlinden 7, 79098 Freiburg 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates übereinstimmt. 

 
Ausgefertigt: Neuried, den ......................   Siegel 
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Das 
Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 62, Polizeirecht und Verkehr, 
Sachgebiet Luftfahrt überreicht folgendes 
 

M E R K B L A T T 
für die Errichtung einer Baustelle innerhalb eines Bauschutzbereichs 

 
Die luftfahrtrechtliche Zustimmung zu Bauvorhaben innerhalb eines Bauschutzbereichs gem. 
§§ 12, und 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 14.01.1961 (BGBl. I S. 61) bzw. nach 
§ 14 Abs. 2 LuftVG im Umkreis von 10 km um einen Flugplatz sowie die baurechtliche Genehmi-
gung durch die Baurechtsbehörde schließen nicht die Genehmigung zur Errichtung von Baustel-
leneinrichtungen, insbesondere die Aufstellung von Baukränen, Baumaschinen usw., die die ge-
nehmigungspflichtige Höhe im jeweiligen Bereich eines Bauschutzbereichs überschreiten, ein. 
In diesem Fall ist allein das Regierungspräsidium Freiburg - Referat 62 - Polizeirecht und Verkehr, 
zivile Luftfahrtbehörde gem. § 15 des Luftverkehrsgesetzes Genehmigungsbehörde. 
Der Umfang des Bauschutzbereichs und die je nach Standort der Baustelleneinrichtung genehmi-
gungspflichtige Höhe nach dem LuftVG können beim Regierungspräsidium Freiburg nach Vorle-
gen eines Lageplans erfragt werden. 
Die Genehmigung ist durch die ausführende Baufirma beim 

Regierungspräsidium Freiburg 
Ref. 62, Polizeirecht und Verkehr 

Bissierstraße 7 
79114 Freiburg i. Br., 

unter Beifügung nachstehender Unterlagen und Angaben zu beantragen: 
a) Genaue Bezeichnung der Baustelle (Ort, Straße, Haus- bzw. Flurstück-Nummer) lt. Bauge-

nehmigungsbescheid, Aktenzeichen, Datum; 
b) Benennung des Bauträgers / Bauherrn; 
c) zwei Kartenblätter jüngsten Datums - M 1:25.000 oder 1:10.000 (Kopie genügt) - mit eingetra-

genem Standort der Kräne, Baumaschinen usw. (roter Punkt auf dem Kartenblatt genügt) und 
Angabe der Geländehöhe in m über NN; in der unmittelbaren Umgebung von Flugplätzen sollte 
der Maßstab M 1:10.000 oder M 1:5.000 betragen, wobei sich die Lagebeziehung zum Lande-
platz aus der Karte ergeben muss; 

d) Höhe der einzelnen Kräne (Kransäule) sowie die höchste Höhe und weiteste Länge bei ausge-
fahrenem Schwenkarm; 

e) Beginn und Ende der Kranerrichtung; 
f) sind im Umkreis von 100 m, gemessen vom Kranstandort, Bauwerke, sonstige Anlagen oder 

Bäume vorhanden, die die Höhe der Baustelleneinrichtung überschreiten oder dieser gleich-
kommen? Wenn ja, in welcher Richtung - vom Aufstellort aus gesehen - liegt das Objekt und ist 
dieses bereits mit roten Hindernisleuchten versehen? 

 
Die benötigten Unterlagen und Angaben, wie unter a) und f) aufgeführt, sind vollständig dem An-
trag beizufügen, damit Zeit raubende und unnötige Rückfragen vermieden werden; unvollständige 
Anträge können nicht bearbeitet werden. 
 
Es empfiehlt sich, den Genehmigungsantrag rechtzeitig, d. h. mindestens 8 Wochen vor der 
beabsichtigten Aufstellung der Baustelleneinrichtung, zu stellen. 
 
Der Genehmigungsbescheid ist auf der Baustelle für Kontrollzwecke aufzubewahren. 
 
Eine Aufstellung o.g. Baustelleneinrichtungen vor Ergehen der Genehmigung kann gem. 

§ 58 Abs. 1 Nr. 4 LuftVG mit Bußgeld bis 5.112,92 € geahndet werden. 
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